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Auf die parlamentarische Anfrage
des SPD-Bundestagsabgeordneten
Wolfgang Behrendt (Drucksache
13/8533) an die Bundesregierung,
ob es zutreffe, „daß die Bundesre-
gierung anstatt – wie ursprünglich
geplant – Kfz-Haltern, die auch
nach dem 30. Juni 1998 Klima-
anlagen mit dem FCKW-Kältemittel
R 12 (FCKW: Fluorchlorkohlenwas-
serstoff) verwenden, Geldstrafen
aufzuerlegen, jetzt lediglich ab die-
sem Stichtag diese verpflichtet,
erst bei erforderlichen Reparaturar-
beiten (Anmerkung: MdB Wolfgang
Behrendt unterscheidet sehr rich-
tig zwischen ,Wartung‘ und ,Repa-
ratur‘) auf ein umweltschonendes
Kühlmittel umzurüsten bzw. die
Klimaanlage stillzulegen, und in-
wieweit glaubt die Bundesregie-
rung, mit dieser neuen Politik dem
umweltpolitischen Ziel der Vermei-
dung des Gebrauchs von FCKW
näherkommen zu können“, antwor-
tete der Parl. Staatssekretär Walter
Hirche am 24. September im Deut-
schen Bundestag nach einleitender
Wiedergabe der hinlänglich be-
kannten FCKW-Halon-Verbots-Ver-
ordnung und mit der Versicherung,
daß diese keiner Änderung seitens
der Bundesregierung unterworfen
werden soll, ergänzend wie folgt:

„Die bloße Benutzung einer Autoklima-
anlage mit R 12 erfüllt dagegen – wie
das Benutzen eines alten Kühl-
schranks – tatbestandlich kein Ver-
wendungsverbot im Sinne der FCKW-
Halon-Verbots-Verordnung. Dies folgt
aus der Formulierung von § 3 Absatz
1 und § 3 Abs. 2 FCKW-Halon-Ver-
bots-Verordnung. Diese vom Verord-
nungsgeber eingeführte Regelung ist
auch wirtschaftlich und sozial vernünf-
tig. Der Autofahrer soll nicht schon
dann zur Umrüstung verpflichtet wer-
den, wenn die Klimaanlage störungs-
frei läuft, sondern erst im Rahmen
durchzuführender Reparatur- und War-
tungsarbeiten. Wartungsmaßnahmen
sollen in der Regel einmal im Jahr
vorgenommen werden (Anmerkung:
hier ist er wieder, der ,Wackelpud-
ding‘).
Mit der Pflicht, die Anlagen zu einem
frühestmöglichen Zeitpunkt bei einer
Wartung oder Reparatur umrüsten zu
lassen, ist damit neben der Beachtung
der für den einzelnen Autofahrer rele-
vanten wirtschaftlichen Komponente
auch dem Schutz der Umwelt im be-
sonderen Maße Rechnung getragen
worden.“
Die „wirtschaftlich und sozial vernünf-
tige Regelung“ der Bundesregierung
als Verordnungsgeber erscheint dann
allerdings unter einem besonderen
Licht, wenn man die Antwort des Parl.
Staatssekretärs Walter Hirche auf den
zweiten Teil der Anfrage von MdB
Wolfgang Behrendt (SPD) „Wie bewer-
tet die Bundesregierung das Kühlmit-
tel Isceon 49 im Vergleich zu R 134a
als Ersatzstoff für das FCKW-haltige
Kühlmittel R 12 in Klimaanlagen?“ ana-
lysiert. Denn darauf gab Hirche fol-
gende Antwort:
„Isceon 49 (R 413A) ist ein Gemisch
aus den Stoffen R 134a (88 %), R 600a
(Isobutan 3 %) und R 218 (9 %). Isce-
on 49 besitzt ein etwas höheres Treib-

hauspotential als R 134a, kann aber im
Gegensatz zu R 134a in der Regel als
Drop-In-Ersatzkältemittel für R 12 ein-
gesetzt werden. Dies führt bei der Um-
rüstung zu geringeren wirtschaftlichen
Belastungen.
Aus Umweltsicht ist nicht das ins-
gesamt resultierende etwas höhere
Treibhauspotential im Vergleich zu
R 134a von Bedeutung, sondern die
Eigenschaften des im Gemisch enthal-
tenen R 218. Dieser Stoff (C3F8)
gehört zur Gruppe der Perfluoralkane.
Perfluoralkane sind vollständig fluo-
rierte Kohlenwasserstoffe, die zwar
kein Ozonabbaupotential besitzen,
aber über eine sehr hohe atmosphäri-
sche Verweilzeit und ein extrem hohes
Treibhauspotential verfügen (7000 ge-
genüber 1300 bei R 134a, bezogen auf
CO2 mit dem Zeithorizont 100 Jahre).
Wo ein Ersatz ozonabbauender Stoffe
nicht durch andere weniger umwelt-
schädliche Substanzen möglich ist,
könnte der Einsatz dieser Stoffgruppe
eine Lösung sein.“ Tja, was denn
nun?? Vielleicht hilft hierbei ein wenig
der nachfolgende

Kommentar und Analyse
Versuchen wir doch einmal den
„Wackelpudding“ mit folgenden Aussa-
gen und der Herausstellung der ökolo-
gisch nicht zu verantwortenden Wider-
sprüche auf den Punkt zu bringen:
1. Die FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung kennt überhaupt keine Unter-
scheidung zwischen Pkw-Klimaanla-
gen und stationären Kälteanlagen. Vor
dem Gesetz sind somit beide Anlagen
als FCKW-12 führende Kältemittel-
kreisläufe gleich.
2. Der Begriff „Wartung“ eines Kälte-
mittelkreislaufes ist unbekannt, es sei
denn, man versteht hierunter Maßnah-
men zu dessen thermodynamischer
Regelung. Dagegen stellt der „Eingriff“
in einen grundsätzlich „geschlossenen“
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Kältemittelkreislauf eine „Reparatur“-
Maßnahme dar.
3. Jede, das FCKW 12 als Kältemittel
führende Kälteanlagen sind sofort um-
zurüsten, wenn „Kältemittel mit geringe-
rem Ozonabbaupotential nach dem
Stand der Technik in diesen Erzeugnis-
sen eingesetzt werden können (FCKW-
Halon-Verbots-Verordnung, § 10 (2)
„Übergangsvorschriften“). Punkt. Die im
zweiten Teil dieses Absatzes angefüg-
te Erklärung „Derartige Kältemittel sind
vom Umweltbundesamt bekanntzuge-
ben“ ist eigentlich überflüssig (wenn
der Stand der Technik aus sich selbst
heraus erreicht und der Fachwelt be-
kannt ist) und für den Schutz der Ozon-
schicht sogar schädlich. Bis heute hat
das Umweltbundesamt nicht ein ein-
ziges Service-Kältemittel, das „zu ge-
ringeren wirtschaftlichen Belastungen
führt“ (siehe zweiter Teil der Antwort
von Parl. Staatssekretär Walter Hirche)

bekanntgegeben, obwohl ökologisch
nötig.
4. Nach der Bekanntmachung von Er-
satzkältemitteln für R 12-haltige Er-
zeugnisse (nach der FCKW-Halon-
Verbots-Verordnung) durch den UBA
sind Ersatzkältemittel mit geringerem
Ozonabbaupotential anstelle von Di-
chlorfluormethan (R 12) einsetzbar.
Nach dem Stand der Technik können
die Kältemittel a) 1,1,1,2-Tetrafluor-
ethan (R 134a) bzw. b) Chloridifluor-
methan (R 22) in diesen Erzeugnissen
eingesetzt werden.
Können sich Anlagenbauer, Repara-
teure und Betreiber von R 12-Kältean-
lagen auf diese Anordnung/Aussage
verlassen? Nein!

Wer ist denn nun der Depp?
Derjenige, der im Sinne der FCKW-Ha-
lon-Verbots-Verordnung und entspre-
chend dem ökologischen Ziel eines

konsequenten Schutzes der Ozon-
schicht „sofort“ umrüstet und dabei ent-
weder die Kältemittel R 134a oder Is-
ceon 49 (hier nur beispielhaft im Sinne
dieses Beitrags genannt) verwendet,
oder derjenige, der sich an die u. a.
überraschende Aussage des Parl.
Staatssekretärs Walter Hirche hält und
das R 12 so lange im „alten“ Kälte-
kreislauf beläßt (siehe auch Kommen-
tare in KK 10/97, Seiten 728 und 808),
bis dieser irgendwann einmal undicht
wird? Was soll nun tatsächlich ver-
bindlich geschehen. Auf welche Aus-
sage kann denn die Kältetechnik
überhaupt noch vertrauen? Die Bun-
desregierung, sie ist der Verordnungs-
geber, möchte nun endlich eine kon-
krete Antwort geben, die zweifelhafte
und ökologisch unverantwortliche In-
terpretationen ausschließt! Darauf
wartet seit Monaten die gesamte
Branche.


